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Neuntes Hauptstück .

Von dem Beweist des Verbrechens durch

Lengen »

ch. 122 «

' enn das von der politischen Obrigkeit
zur Erhebung der That , dem §. Z r. zu

Folge , vorgenommene ZeuKenverhör die

Sache nicht erschöpfet , entweder weil d; e

Vernommenen Zeugen nicht umständlich
genug oder zu unbestimmt ausgesagt ha¬
ben , oder weil dem Kriminalgerichte
während der Untersuchung , neue Um¬

stände oder andere bisher nicht vernom¬
mene Perjönen bekannt geworden wären ,
von welchen wahrscheinlich erwartet wer¬
den kann , daß sie die Beschaffenheit des

Verbrechens näher zu bestimmen vermö¬

gend sind ; so hat das Kriminalgericht das

Verhör der Zeugen fortzusetzen , und von

Amtswegen dem Gegenstände der Be¬

schuldigung so lange nachzuforschen , als

noch ein Umstand zu erheben ist , der zur
genauen Bestimmung drent : ob der Un -
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tersuchte schuldig oder unschuldig , ob er

mehr oder minder strafbar sey.
§ . - 2Z .

Wer von dem Kriminalgerichte zur

Ablegung einer Zeugenschaft berufen wird ,

ist bei Geld , oder körperlicher Strafe da «

selbst zu erscheinen und die Zeugenschaft
abzulegen verbunden . Doch sind von die¬

ser Pflicht in Fällen , wo es nicht um das

Verbrechen beleidigter Majestät oder Lan¬

desverrat zu thun ist , enthoben : des

Eingebrachten Blutsverwandte in auf ,

und absteigender Linie ; b) desselben Ehe¬

gatte und des Ehegatten Aeltern und Kin¬

der ; c) dessen ein und zweybändige Ge¬

schwister ; ci) die Ehegatten der Geschwister .

124 .

Folgende Personen sind ganz un¬

fähig , als Zeugen gegen den Verbrecher

aufzutreten , und einen Beweis des Ver¬

brechens herzustellen : a) die zur Zeit als

sie Zeugenschaft ablegen , in einer Leibs , .

oder Gemüthsbeschaffenheit sind , die ih¬

nen nicht gestattet , die Wahrheit auf un -

gezweifelte Art zu erkennen oder zu be -

statigcn ; b) die wegen eines Kriminalver -
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brechens eben in Untersuchung , oder be¬

reits verurtheilt , oder in der Strafe sind ,
wofern sie nicht über ein Verbrechen aus¬

sagen , der dem sie selbst als Mitschuldige
oder Lherlnehmer verfangen sind ; «-) die

in gegründetem Verdachte stehen , daß sie
des Verbrechens selbst und allein schuldig

sind , wegen welchen sie wider den Unter¬

suchten aussagen sollen ; ä) die noch das

zwölfte Jahr nicht erreicht haben ; ^ die

mit dem Untersuchten in grosser Feind¬
schaft leben ; k) die im Verhöre über den

Gegenstand der Untersuchung wesentliche
Umstände angegeben haben , deren Falsch¬

heit erwiesen ist , wenn sie über die Un -

yerfänglichkeit eines unterlaufenen Irr¬

thums sich nicht ausweisen können . Die¬

se Zeugen sind in dem Kriminalverfahren
ganz verwerflich .

§. 125 -

Folgende sind als bedenkliche Zeugen
anzusehen : ->) die das zwanzigste Jahr ih¬
res Alters noch nicht erreichet haben , oder

über eine That aussagen sollen , die sich
zugetragen hat , bevor sie das zwanzigste

Jahr erreicht hatten ; b") die Mitschuldig
G gen
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gen oder Lheilnehmer an dem Verbre¬

chen , wegen welchen sie die Aussage ma¬

chen sollen ; c) die aus der Verurthei -
lung des Verbrechers unmrttelbaren Vor¬

theil ziehen , wenn sie nicht selbst diejeni¬

gen sind , weiche . durch das Verbrechen

beschädiget oder beleidigt worden , als wel¬

che leztere auch dann unbedenkliche Zeu¬

gen sind , wann sie wirklich ehre Entschä¬

digung oder Gdmlgthmmg erhalten ; uch

dre sich in ihren AuSjagcn in wesentlichen
Umständen / auch . wenn es nur aus un¬

verfänglichen Irrthum geschehen wäre ,
widersprochen haben .

' ' ' k26 .

Damit die Aussage eines Zeugen

glaubwürdig sey , muß sie mit folgenden
Erfordernissen versehen seyn : W Gi § muß

auf eine Angezweifelte Art sowohl auf die

in der Untersuchung befindliche That als

die Person des Thäters sich beziehen ; W

auf eigenem richtigen Sachkenntnisse , nicht
auf Hören - Dagcn , auf PermutlMngen ,
auf Wahrscheinlichkeiten , auf gezogenen

Schlußfolgerungen beruhen ; W die Aus¬

sage muß mit der . erhobenen Beschaffen - ^
heit .
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hcitder That , wenigstens in soweit über¬

einstimmen ,, daß nicht in wesentlichen
Umstanden ein Widerspruch erscheine ; 6)

endlich muß die Aussage dem Zeuge nicht ,
durch Bestechung , Belohnung , Bedro¬

hung oder gar durch Gewaltsamkeiten
in den Mund gelegt seyn,.

§. 127 .
Zudem durch Zeugen herzustellenden

vollkommenen Beweise sind immer Zwey

unbedenkliche Zeugen erforderlich , und

kann daher die Aussage eines einzigen ob- -

fchon unbedenklichen Zeugen ^ wenn sie
auch durch zwey oder mehrere bedenkliche

Zeugen bestätiget würde , nie einen Vollen

Beweis geben . Noch minder kann in

Ermanglung eines unbedenklichen Zeugen
durch die Aussagen bedenklicher Zeugen ,
soviel deren auch seyn mögen , wider den

ickugnenden Untersuchten irgend ein Be¬
weis hergestellet werden »

§. ; 2Zr -

Jeder Umstand , den zwey mrbedenklk

cke Zeugen / durch glaubwürdige Aussa¬
gen bestätigen , ist für erwiesen zu halten .
Die Aussage eines einzigen unbedenklichen

G 2 Z erw
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Zeugen wirkt nur die Kraft eines halben

Beweises .
§. 129 .

Nur in dem Falle , daß von einem

Amte über einen in die Amtsangelcgen -

heit einschlagenden Umstand ein Zeugniß

ausgestellt wird , ist der durch dieses Amts¬

zeugniß bestätigte Umstand , wenn gleich

Dieses Amtszeugmß nur ein einziger zur

Ausstellung solcher Amtszeugnisse berech¬

tigter Beamter , mit Berufung auf sein
Amt und seinen Diensteserd , unterfertiget

hat , für erwiesen zu halten , es wäre

dann , daß dieser unterfertigende Beamte

mit der in Untersuchung befindlichen Sa¬

che verflochten wäre , daß er durch seine
Aussage in seinem Amte Vortheil zöge,
oder durch sein Zeugniß Verar wortung
und Schaden von sich abwendete .

§. rz «- .

Wenn die Aussagender Zeugen unter

sich nicht übereinstimmend wären , ist die

Kraft des Beweises nach folgender Richt¬
schnur zu beurtheilen : a ) Zeugen , die über
einen Umstand schweigen , oder behaupten ,
Hn nicht zu wissen , heben die Beweis¬

kraft
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kraft derjenigen Aussage nicht auf , welche
über diesen Umstand sich bestimmt aussen ;

d) die Aussagen unbedenklicher Zeugen
werden nie entkräftet , wenn bedenkliche

Zeugen diesen Aussagen entweder aus¬

drücklich widersprechen , oder die Sache

durch Angebung entgegengesetzter Um¬

stände anders darstellten ; c) stehet für des

Untersuchten Unschuld und für seine Ver¬

urteilung auf beiden Seiten eine gleiche
Anzahl Zeugen von gleichem Gewichte , so

ist derjenige Umstand für wahr zu halten ,
der für den Untersuchten der günstigere ist ;
ö) bei ungleicher Zahl der auf beiden Sei¬

ten vorfindigen unbedenklichen Zeugen,
sind die Zeugnisse , s - weit sie sich in der

Zahl ausgleichen , gegeneinander auf¬
zuheben , und der Beweis ist nur nach dem

Grade zu beurtheilen , welcher nach dem

Gesetze der Anzahl und dem Werthe der

überzähligen Zeugen zusteht .

§. izr .
Die Zeugen sollen von der Zeit an , alä

das Kriminalgericht ihre Vernehmung
nothwendig gefunden hat , vor Verlauf
von drey Tagen vernommen werden . Ih¬

re
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re Abhörung muß immer vor Gericht ge¬

schehen , wenn rncht das Kriminalgericht
findet , daß der Zeuge Krankheitshalber ,
oder aus andern erheblichen Ursachen , in

ferner Wohnung abzuhören M. Der Ab¬

hörung der Zeugenschaft soll die §. za .

anbefohlene Warnung und Eidesablegung

vorausgehen . Wegen der Abhörung selbst
abr , und Führung des Protokolls hat
man sich nach demjenigen zu Achten , was

§. 95 . 96 . 97 . 100 . I0Z . in . und H2 .

angeordnet ist.

§- >132.
Zeugen , die in dem nämlichen Krei¬

se sich aufhalten , wo der Sitz des unter¬

suchenden Kriminatgerichts ist , sollen von

dresem silbst vernommen werden . Zeu¬

gen , die sich ausser dem Kreise aufhalten ,
müssen durch dasjenige Kriminalgericht
vernommen werden , das in dem Kreise

besteht , wo sich dieselben aufhalten . Da¬

her dasselbe durch Ersuchschreibm darum

anzugehen , ist , und ihm hiezu die sämmt¬
lichen Fragstücke , über welche die Ver¬

nehmung geschehen soll , mitzutheilen sind .

§. iZZ .
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§. r,ZZ »
In die Fragstucke hat das Kriminal¬

gericht alle Umstände Zu fetzen , di e entwe¬

der »hm ftlbst , währenddes Verfahrens
vorgekommen sind , oder die der Unter¬

suchte oder allenfalls ein Zeuge an die

Hand gegeben hat : die Umstände mögen
D- m Untersuchten zum Besten oder Nach¬
belle gereichen »

Hat aljs die Zeugenabhörung auf sol¬
che Art durch ein anders als das in der

Untersuchung begriffene Kriminalgericht
gu geschehen , so soll dieses nach Endigung
des Verhörs eine Abschrift des aufge -
rlonlmemn Protokolls zu seiner jedesmali¬
gen Rechtfertigung nehmen , das Origi -
ualprotokoll aber migcsaumt , wohlver -
siegelt , durch die Post der gehörigen Gc

rechtsstelle zustttden »
§. - 35 »

Wenn die zu Vernehmung der Zeu¬
gen ersuchten Kriminalgerichte in Einsen¬
dung der aufgenommenen Protokolle säu¬
mig sind , hat das in der Üntersuchunabe-
griffene Kriminalgericht solche durch wie¬

der -
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Herholte nachdrückliche Ersuchschreiben zu

betreiben , und sollten diese nicht wirken ,

die Anzeige dem Kriminalobergcrichte zu

erstatten , damit die Ursache einer solchen

Verzögerung untersucht , und woferu

Schuld unterläuft , der Schuldige zur

Strafe gezogen werde .

§. rgb .

Nach vollendeter Abhörung der Aen¬

gen sind die Protokolle dem Kommissare

zuzustellen , der die Untersuchung führt »

Dieser hat dem im Läugnen begriffenen

Untersuchten sowohl die Zeugen zu nen¬

nen , als ihre Aussagen umständlich an¬

zuzeigen , und denselben nochmals zu be¬

fragen : ob er bei dem Läügnm beharre ,
oder was er wider diese Aeugm , in Ab¬

sicht auf ihre persönliche Eigenschaft oder

ihre Aussagen zu seiner Vertheidigung an¬

zubringen habe ? Bei Aufnehmung des

Protokolls über diese Fragen ist das näm¬

liche , wie bei jedem andern Verhöre zu

beobachten .
§. lZ7 -

Das Kriminalgericht hat darauf die

Zeugen , welche wider den läugnenden Be¬

schuldig -
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schuldigten wesentliche Umstände aussa¬

gen , demselben entgegenzustellen . Diese

Gegenstellung kann nirgends anders , als

vor dem in der Untersuchung begriffenen

Kommissare vorgenommen werden . Da¬

her jeder Zeuge Zu diesem Ende sich vor dem

Kriminalgericht zu stellen schuldig ist, und

im Falle der Weigerung durch Geld oder

körperliche Strafen dazu verhalten wer¬

den kann .

§. » zF .

Bevor die Gegenstellung selbst vor¬

genommen wird , ist dem Untersuchten

dasjenige , was der Zeuge wrdcr ihn aus¬

sagt , der Hauptsache nach vorzustellen

oder auch vorzulesen , und er zu ermäh¬

nen , daß er nicht ferners im Läugnen

verharre , noch es darauf ankommen lasse,

daß ihm Zeugen entgegen gestellet wer¬

den , die ihm die Wahrheit in das Ange¬

sicht zu sagen fähig sind .

§. IZ9 »

Beharret derUntersuchte dem ungeach¬

tet im kaugnen , so ist der Zeuge vorzuru¬

fen . Es ist nicht nöthig ihm die ganze

von ihm abgelegte Aussage wiederholen
zu
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zu lassen , ssndem es^ sind bloß die Hanpt -
umstände , die den ÜnLerfuchten unmittel¬
bar beschweren , Punkt für Punkt , zürn
Gegenstand des Verhöres zu nehmen . Bei
jedem Punkte ist der Zeuge mit Erinne¬
rung an seinen abgelegten Erd zubefraaen ,
ob er selben noch als der Wahrheit gemäß
bestätige ? Unmittelbar daraufrst immer
der Untersuchte zu hören , ob er der Aus¬
sage des Zeugen / oder der Person dessel¬
ben eine rm Rechte gegründete Ausnahme
entgegen zu setzen habe . . Hat er ganz kei¬
ne , oder doch keine gegründete Emwm - ,

düng , so ist dann Punkt für Punkt die
Untersuchung fortzusetzen , so lange ir¬
gend ein beschwerender Umstand vorban¬
den rst. ^

, §- - 142 .
Was der Zeuge im Beiseyn des Un¬

tersuchten aussaget , und leztercr erwie¬
dert , ist in dem Protokolle nebeneinan¬
der niederzuschreiben .

§. 141 .
Mnn mehrere ' Zeugen dein Unter -

fichten entgegen zu stellen sind , soll dre

Gegenstcllrmg nicht mit allen zugleich ,
fom .
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sondern mit jedem insbesondere Vorgenom¬

men werden

§. 142 .

Bei Schöpfung des Urtheils hat das

Kr - mMMgencht dre Zeugenaussagen be -

dachtlich zu durchgehen , so wohl dieGtarrb -

K- t der Zeugen , als die Beschaf¬

fenheit ihrer Aussagen zu prüfen und dar¬

aus zu bestimmen, , welcher Umstand nach

dem Gesetze , ungehindert allenfaKs der

Untersuchte rm Laugnen beharret , aus dem

Beweise durch Zeugen für wahr zu hal¬

ten sey.

Zehntes , Hanptstück.

Von dem Beweise des Verbrechens aus dem

Zusammentreffen der Umrande .

§. r - ! 3.

cbst demBeweise des Verbrechens durch

Gesiandmß oder durch Zeugen kann eine

rechtliche Uiberweisung auch alts dem

Zusammentreffen der wider den Unter -

sirchtcn zeugenden Umstände , statt haben :
Ver -
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